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Die Reform der schweizerischen Militir-

Dieses ist das Ziel, welches Herr Oberstlieut.
H. Hartmann sich als Prisident des Central-
Komite’s der schweizerischen Offiziersgesellschaft
(in St. Gallen) gesetzt hat.*)

Zu Gunsten dieses Bestrebens kann ange-
fihrt werden, dass hbei den zahlreichen militd-
rischen Fachblattern, die in unserem kleinen
Lande erscheinen, die Krifte sich zu sehr zer-
splittern und dass eine Zeitschrift mit Hiilfe
weit bedeutenderer Geldmittel Grdsseres leisten
kénnte. Die Richtigkeit dieser Angaben lisst sich
nicht verkennen, aber gleichwohl ldsst sich ein-
wenden: Die verschiedenen bestehenden Zeit-
schriften entsprechen besondern Bedirfnissen und
gerade die iltesten, deren Existenzberechtigung
am meisten angezweifelt werden will, nehmen
in den Augen des Auslandes eine geachtete
Stellung ein. Der Beweis liesse sich durch
Ausserungen und Urteile fremder Fachblatter
leicht erbringen.

Der in Aussicht genommenen Umgestaltung
der periodischen Militar-Literatur der Schweiz
mag die beste Absicht zu Grunde liegen, aber
eine gar wichtige Frage ist, ob dann auch wirk-
lich besseres geleistet wirde? Alle die zahl-
reichen Anderungen, die wir im Laufe der Zeit
kennen lernten, sind in der Hoffnung auf Ver-
besserung eingefihrt worden. Diese hat sich
aber nicht immer erfiillt. Am wenigsten geniigt
der gute Wille in dem Gebiete des Geistes.
Wenn nebst natiirlicher Begabung das Wissen

*) Vergl. Circular des Central-Komite's vom 25. April

- L J,, abgedruckt an der Spitze von Nr. 20 dieses Blattes.

und die Erfahrung fehlt, wird man umsonst auf
hervorragende Leistungen warten.

Das Central-Komite hat die Reform der
schweizerischen Militar-Blatter und Zeitschriften
an die Hand genommen in der lobenswerten
Absicht, das wissenschaftliche Streben der Offi-
ziere zu fordern. Was aber Verdffentlichung
kleinerer Arbeiten anbelangt und zu solchen
rechnen wir solche von ungefihr einem halben
bis 2 oder 3 Druckbogen, so stdsst diese auf
keine Schwierigkeiten. Wenn solche Arbeiten
einen gewissen Wert haben, werden sie den
Redaktionen willkommen sein und sicher Auf-
nahme finden.

Es liessen sich sogar Beispiele anfiihren, dass
schweizerische Militir-Zeitungen von den Ver-
fassern von primierten Preisaufgaben das Recht
zur Verdffentlichung um teures Geld erworben
haben.

Man kann sich daher denken, dass alles einiger-
massen Brauchbare und alles, welches einiges
Interesse bietet, insofern es den oben angegebenen
Raum nicht ibersteigt, mit Freuden begriisst
wird, wenn auch dem Wunsch um sofortige Auf-
nahme, nicht immer entsprochen werden kann.
Dies ist durch die Reihenfolge und oft auch
durch die Dringlichkeit der eingegangenen Ar-
beiten bedingt.

Wer sich nicht entschliessen kann, eine kurze
militarische Arbeit in einer, der Fachzeitungen
oder Fachzeitschriften erscheinen zu lassen, der
kann dem Wunsche, sich auf dem Titelblatt
einer kleinen Broschiire gedruckt zu sehen, auch
ein kleines Opfer bringen.

Nicht-Aufnahme von Arbeiten findet nur in
seltenen Fallen und aus triftigen Griinden oder
bei anonymer Einsendung statt.



Oft unterbleiben Einsendungen wegen Mangel
an Selbstvertrauen des Verfassers in seine schrift-
stellerische Gewandtheit. Diese Furcht ist un-
begriindet. Die Redaction priift die Einsendung
und sorgt fiir Beseitigung von Unvollkommen-
heiten im Styl und uorichtige Angaben.

Grossere Arbeiten sind, wenn es auch nicht
moglich ist, sie in die Zeitungen oder Zeit-
schriften aufsunehmen, gleichwohl nicht ganz
von der Verdffentlichung ausgeschlossen, so sind
z. B. wichtige Preisaufgaben schon mehrfach von
dem Central-Komite in Druck gegeben und an
die Vereinsmitglieder versendet worden.

Auch Bestellung einer Festschrift, z. B. far
das Offiziersfest in Zug 1868 (die Kimpfe am
Morgarten 1305 und 1798) hat einmal statt-
gefunden und ist weder von den Sektionen
noch von der Generalversammlung beanstandet
worden.

Weniger gliicklich scheint der Gedanke, grossere
Preisaufgaben bogenweise einer begiinstigten
Militar-Zeitschrift beizulegen, wie dieses mit
Oberlieutenant Ginther's Bearbeitung des Feld-
zugs 1799 geschehen ist. Solche einzelne Bogen
gehen leicht verloren. Daher wiinschten wir
Ausgabe ganzer Bdnde. Ob es dann zweck-
missig sei, diese den Mitgliedern des Vereines
oder nach dem besondern Inhalt der Artillerie-
und Genie-Zeitschrift, den Blittern fir Kriegs-
verwaltung oder einer andern einen mehr all-
gemeinen Charakter habenden Zeitschrift zuzu-
teilen, dirfte Gegenstand einer besondern Unter-
suchung sein.*)

Das Central-Komite (Pkt. 2, Al. 4) will die
grossern Arbeiten nur der Monatsschrift und
Revue beilegen. Wir machen hier ausdriicklich
darauf aufmerksam, dass die Allgemeine Schwei-
zerische Militar-Zeitung (63. Jahrgang), dann die
Artillerie-Zeitschrift, die Blatter fir Kriegs-
verwaltung und die Soldaten-Blatter auch noch
existieren.

Ein gewisses Recht auf Gleichstellung diirften
zum mindesten die subventionierten Blitter haben.

Statt die eine oder andere Zeitschrift zu be-
ginstigen, schiene es zweckmissiger, den Druck
durch Leistung eines entsprechenden Beitrages
zu ermdglichen und dafiir zu sorgen, dass wirk-
lich gediegene Arbeiten durch Billigkeit des
Preises allgemein zuginglich gemacht wiirden.
Die Verdffentlichungen sollen das Licht der
Kritik nicht scheuen! Bei gleicher Aus-
statbung (Format, Druck) kénnten die auf Ver-
anlassung des Central-Komites publizirten Binde
zusammen eine eidgendssische Bibliothek bilden
(deren Biinde aber einzeln kiuflich sein sollten).

# Anmerkung des Verlegers: Warum solche

Arbeiten iiberhaupt einer Zeitschrift beilegen? Wer
diese nicht abonniert, erhilt also das Werk nicht! —
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Gegen die angeregte Einreichung ,selbstge-

~wiahlter Themas* lisst sich wenig einwenden, es

wire denn, dass dem Preisgericht eine neue Auf-
gabe zufiele, welche seine A ufgabe nicht gerade
erleichtert.

Das Circular beantragt das Bestellen von
Behandlung aktuell wichtiger Fragen-
Dieser Vorgang ist nicht beispiellos. Schon hun-
dert Mal haben Mitglieder von Offiziersgesellschaf-
ten solche Aufgaben tibernehmen missen, aber hono-
rieren derselben war bis jetzt meist nicht dblich.
Zu wiinschen ist nur, dass bei DBestellen von
grossern zu honorierenden Arbeiten diese stets
schriftlich einzureichen und zu verdffentlichen sind.
Es ist vorauszusetzen, dass solche Bestellungen
stets nur im militarischen Interesse erfolgen.

Veranstalten von Ubersetzungen ist sehr zweck-
missig. Die Ubersetzungen miissen ohne Zweifel
honoriert werden; dieses kann aber in beschei-
denerem Masse geschehen, als bei gelieferten
eigenen Arbeiten.

Sehr richtig ist, dass es schwierig ist, fiir
grossere militdrische Werke einen Verleger zu
finden, aber eine schwere Zumutung wire es,
dass die eidg. Offiziersgesellschaft- alle grossen
militirischen Arbeiten drucken lassen soll, fir
die sich kein Verleger findet.

Zum Schlusse taucht die alte Seeschlange
wieder anf, die sich vor zwanzig Jahren gezeigt
hat: ,Herausgabe eines eigenen zwei-
sprachigen Centralorgans durch die Offi-
ziersgesellschaft.

Die Schwierigkeiten, welche sich in der Folge
bei dem Versuch, den Gedanken zu verwirklichen,
ergaben, waren Ursache, denselben wieder fallen
zu lassen. Wir fihren bloss an: Die Offiziere
fanden es anstindig, die Verleger fiir den ihnen
erwachsenden Schaden zu entschiadigen und
konnten sich mit diesen nicht einigen. — Ein
Blatt gleichzeitig in zwei Sprachen erscheinen zu
lassen (was, soviel uns bekannt, noch nie versucht
worden ist), kostet mehr Mihe, als die meisten es
sich vorstellen mégen. Dazu kommt heute noch
die Schwierigkeit, dass die Redaktoren der beiden
Zeitschriften, die fiir die Verschmelzung zunfchst
in Aussicht genommen scheinen, nach verschie-
denen Vorbildern arbeiten und zwar die , Monats-
schrift* mit deutscher und die ,Revue® mit
franzosischer Tendenz.

Das Central-Komite, dessen Sitz und Mitglieder
bestindig wechseln, ist zur Leitung einer grossen
Militar-Zeitschrift wenig geeignet. Es fillt noch
in Anbetracht, dass die Mehrzahl der Mitglieder
infolge ihrer biirgerlichen Berufsgeschifte dem
Gegenstande nur wenig Zeit und Aufmerksamkeit
widmen kdnnten.

Um sich dem Zwecke der Vereinigung der
deutschen und franzosischen Militar-Zeitungen
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einen Schritt zu nahern, diirfte man sich fiir den
Augenblick damit begniigen, zu verlangen, dass
die subventionierten Blatter sich verpflichten, kurz
mit dem Inhalt der Artikel, die in der andern
Sprache erschienen sind, durch Ubersetzung be-
kannt zu machen. Es diirfte dieses schon niitz-
liche Friichte tragen. '

Schliesslich heben wir nochmals hervor, dass
ein mit grossen Mitteln ausgestattetes Unter-
nehmen dem Ziele einer vollkommenen Zeitschrift
niher kommen konnte. Dieses wire am meisten
der Fall bei einer betrichtlichen Unterstitzung
von Seite des Staates. Damit wirde aber die
Zeitschrift mehr den Charakter eines offiziellen
Organsg erhalten.

Damit wire verbiirgt, dass nur gediegene Ar-
beiten (wie im preussischen ,Militar-Wochen-
blatt*) Aufnrahme finden, aber auch keine An-
gichten zum Ausdruck gelangen, die mit denen
der massgebenden Behorden im mindesten im
Widerspruch stehen.

Ob damit der unbedingte Glaube an die Rich-
tigkeit aller hoheren Anordnungen zu einem
Gemeingut gemacht wiirde, ist zweifelhaft, ebenso
dass das Ausschliessen jeder freien Forschung
den militirischen Interessen und den Wiinschen
der Schweizer-Offiziere entsprechen wiirde.

Wir empfehlen diese Betrachtung der Priifung!

E.

Neues aus der franzoésischen Armee.

(Schluss.)
Es sind verschiedene Versuche mit neuen
Bekleidungs- und Ausristungssticken
2u verzeichnen; die wichtigsten sind: Einfih-

rung — versuchsweise — einer neuen Art von

Mitze ,bonnet de police“. Dieselbe wird
pach dem Muster der schon bei der Kavallerie
im Gebrauch befindlichen Miitze ,la calotte“ aus
demselben Tuche wie die Mantel hergestellt werden.
Die Offiziere tragen dieselbe aus der Waffenrock-
oder Dolmanfarbe mit den vorgeschriebenen Be-
gitzen und Tressen.. Im Kkleinen Dienste, bei
Mirschen und Felddienstibungen soll dieselbe
stets getragen werden. Die Gebirgstruppen —
Alpenjager und Gebirgsartillerie — tra-
gen fortab an ihren baskischen Mitzen ,béret,“
die ersteren ein Jagdhorn aus gelbem Tuche, die
letzteren zwei gekreuzte Geschiitzrohre mit einer
Granate in der Mitte. Nachdem der Waffenrock
bei verschiedenen Regimentern probeweise ge-
tragen worden ist, scheint die Heeresverwaltung
jetzt entschlossen zu sein, denselben definitiv ein-
wufihren. An Stelle des bis jetzt getragenen
zweireihigen enganschliessenden der Infanterie,
soll ein einreihiger, — sieben Kndpfe — der
weiter ist, namentlich in der Taille, von dunkel-
blaner Grundfarbe, fir alle beschafft werden.

-werden;

Infanterie und Fremdenlegion wiirden krapprote,
die ibrigen dunkelblaue Kragen erhalten.  Die
Knopfe sollen, wenn die Versuche befriedigend
ausfallen, spiter alle von Aluminium gefertigt
von gleichem Metalle sind Trom-
meln angefertigt worden, mit denen jetzt bei
verschiedenen Infanterieregimentern eingehende
Versuche gemacht werden; die bisherigen Re-
sultate sind sehr befriedigend, weil nicht allein
der Klang ein schonerer, die Haltbarkeit eine
grossere ist, sondern auch das Gewicht der Alu-~
miniumtrommeln um 2 Kilo weniger betrigt als
das dér bisherigen Trommeln.

Der oberste Kriegsrat, in dessen Héinden
das Wohl und Wehe der Armee und damit des
ganzen Landes liegt, ist neuerdings von' zehn
auf zwdlf Mitglieder erhdht worden. Der Kriegs-
minister und der Chef des Generalstabes sind,
vermdge ihrer Stellung, stindige Mitglieder des-
selben, die Gbrigen beruft der Prisident der Re-
publik auf Vorschlag des Erstgenannten. Neue,
jetzt hinzugetretene Mitglieder sind die Komman-
danten des IL., ITI und IV. Armeekorps, sowie der
Militargouverneur von Paris, General Zurlinden.
Fir die Generalinspekteure der Armee, die meist
auch Mitglieder der obigen Behdrde, sind neuere
Bestimmungen tber ihre Thétigkeit ergangen.

Alljahrlich sollen aus mehreren, jedesmal
zu bezeichnenden Armeekorps Inspizie-
rungsgebiete gebildet werden; der mit der
Inspizierung jedes einzelnen derselben beauftragte
Heeresinspekteur ist wihrend der Dauer
dieser seiner Thitigkeit im Bereiche seiner Zone
die hdchste Militirbehorde. Es sind ihm also
auch die kommandierenden Generile so lange
unterstellt. Die Inspekteure haben sich dber
alle Zweige des Dienstbetriebes der Truppen aller
Waffengattungen der stehenden Armee, der Re-
serve und des Territorialheeres genaue Kennt-
nisse zu verschaffen, sie haben das Recht Be-
sichtigungen jeder Art zu befehlen, sie baben
ferner die Verteidigungsanlagen, Kriegs- resp.
Mobilisierungsvorbereitungen genau zu besich-
tigen, haben vor allen Dingen sich moglichst
genau und eingehend zu dberzeugen von der
Brauchbarkeit aller Vorgesetzten, namentlich der-
jenigen in hoheren Stellungen. Den Besichti-
gungen haben die kommandierenden Generile im
Bereiche ihres Korps, sowie die Inspekteure der
einzelnen Waffen stets beizuwohnen. Der Heeres-
inspekteur berichtet idber alles direkt an den
Kriegsminister ; dieser stellt aus allen Berichten
einen Generalbefand zusammen, dessen Ergebnis er
dem Prisidenten der Republik zu unterbreiten hat.

Im Laufe dieses Jahres treten 28 Divisions-
und 30 Brigadegenerile — weil sie die gesetz-
liche Altersgrenze erreicht haben, entweder
zur Reserve oder in den Ruhestand dber.



	Die Reform der schweizerischen Militär-Zeitungen und -Zeitschriften

